
Satzung des Vereins BLLV-Kinderhilfe e.V. 
(mit von der Mitgliederversammlung am 14. Juli 2015 beschlossenen Satzungsänderungen, am 30. Sept. beim 

Registergericht eingereicht) 

 
 
 

§ 1 

 
Der Verein führt den Namen BLLV-Kinderhilfe (e.V.). Der Verein hat seinen Sitz in München. 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 

§ 2 
 
Der Verein BLLV-Kinderhilfe (e.V.) verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Zweck des 
Vereins umfasst Aufgaben der Jugendpflege und Erziehung in Bayern und in Krisen- und Ar-
mutsgebieten.  
 
Er wird verwirklicht  
a) durch die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen,  

b) durch die Unterstützung in Form von Finanz- und Sachmitteln,  

c) durch die Finanzierung von pädagogischem Fachpersonal.  
 
Bei der Verwirklichung des Zwecks bedient sich der Verein auch Hilfspersonen im Sinne § 57 
Abs. 1 Satz 2 AO. Der Verein verfolgt auch mildtätige Zwecke. In Katastrophenfällen stellt er 
finanzielle und Sachmittel für Kinder und deren Familien im Sinne von § 53 AO bereit. 
 
Der Verein will auch die Schüler und Schülerinnen in Bayern über die Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen in Krisen- und Armutsgebieten, insbesondere in Ländern der 3. Welt, 
aufklären mit dem Ziel, zu internationaler Solidarität und Völkerverständigung beizutragen.  
 
 

§ 3 
 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keinerlei eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
 

§4 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden; die Mit-
glieder erhalten keinerlei Zuwendung aus Mitteln des Vereins. 
 
 

§ 5 
 



Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Vergütungen oder Entschädigun-
gen werden den für den Verein tätigen Personen nicht gezahlt. Die Kostenerstattung für Rei-
sen richtet sich nach dem Bayer. Reisekostengesetz.  
 
 

§ 6 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an Terre des Hommes Deutschland e.V., der es unmittelbar ausschließlich für gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 
 

§ 7 
 
Der Verein hat ordentliche stimmberechtigte und fördernde Mitglieder.  
 
a) Ordentliche Mitgliedschaft  
Ordentliche Mitglieder des Vereins sind natürliche volljährige Personen, die bereit sind, den 
Vereinszweck aktiv zu fördern. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Der 
Antrag soll den Namen, das Alter, den Beruf und die Anschrift des Antragsteilers enthalten. 
Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstands, der mit Gründen zu versehen ist, kann der 
Antragsteller Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des 
ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entschei-
det die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.  
 
b) Fördernde Mitgliedschaft  
 
Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen sowie Personenvereinigun-
gen werden, die durch Zuwendung den Vereinszweck fördern.  
 
 

§ 8 
 
Die Mitgliedschaft endet  
a) mit dem Tod des Mitglieds,  

b) durch freiwilligen Austritt,  

c) durch Streichung von der Mitgliederliste,  

d) durch Ausschluss aus dem Verein.  
 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur 
zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
zulässig. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten 
Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die 
Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 



 
 

§ 9 
 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und dessen Fäl-
ligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  
 
 

§ 10 
 
Die Organe des Vereins sind  
a) der Vorstand  

b) die Mitgliederversammlung.  
 
 

§ 11 
 

Der Vorstand des Vereins besteht aus sieben Personen, nämlich dem Vorsitzenden, zwei stell-
vertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und zwei Beisitzern. Der 
Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter der 
Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender, vertreten. 
 
 

§12 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:  
 

1. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;  

2. Einsammeln und Weiterleiten von Spenden für den Vereinszweck;  

3. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellen der Tagesordnung;  

4. Einberufung der Mitgliederversammlung;  

5. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Buchführung; Erstellung ei-
nes Jahresberichts;  

6. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern,  

7. Berufung eines Geschäftsführers.  
 
 

§13 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage 
der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Je-
des Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.  
 



Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden 

sollen Pädagogen sein. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so 

wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen 

 
 

§ 14 
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsit-

zenden, bei dessen Verhinderung von einem der stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich, 

fernmündlich oder telegrafisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist 

von einer Woche einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. 

 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter der 

Vorsitzende oder der ein stellvertretender Vorsitzender, anwesend sind. Bei der Beschlussfas-

sung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

 

Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind schriftlich nie-

derzulegen und vom Vorsitzenden oder seinen Stellvertretern und dem Protokollführer zu un-

terschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilneh-

mer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis erhalten. 

 
 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmit-
glieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.  
 
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
 

§15 
 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Mitgliederversammlung ist 
ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig:  
 

1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Ge-
schäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vor-
stands;  

2. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags;  

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;  

4. Beschlussfassung über die Beschwerden gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags 
sowie über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands.  

 



In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die Mitglie-
derversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits 
in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung 
einholen.  
 
 

§16 
 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Ab-
sendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied 
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene 
Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.  
 
 

§ 17 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertre-
tenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied, geleitet. Ist kein Vorstandsmit-
glied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungs-
leitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlaus-
schuss übertragen werden.  
 
Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann auch 
ein Nichtmitglied bestimmt werden. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungslei-
ter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Ab-
stimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.  
 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 
Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die Mitglieder-
versammlung. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Be-
tracht. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich. 
 
Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche 
die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben.  
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom je-
weiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 
Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters 
und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzel-
nen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderung soll der ge-
naue Wortlaut angegeben werden.  
 
 



§ 18 
 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 
erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitglie-derversammlung. 
Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stim-
men erforderlich.  
 
 

§ 19 
 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 
muss einberufen wer-den, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einbe-
rufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
vom Vorstand verlangt wird.  
 
 

§ 20 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12 festge-
legten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts an-
deres beschließt, sind der Vorsitzende und der steilvertretende Vorsitzende gemeinsam ver-
tretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für 
den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit 
verliert.  

 
 


